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Ergebnisprotokoll zur Sitzung des Ortschaftsrates Tannau

Montag, 10.03.2025, 18:30 Uhr

 
Öffentlich

 

zu 1 Haushaltssatzung und Produktplan der Stadt Tettnang für das Haushaltsjahr
2025
Vorlage: 036/2025
 
 

Empfehlungsbeschluss 
(mehrheitlich beschlossen bei 7 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen):

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit dem Produktplan 2025
und dem Stellenplan 2025 wird wie folgt festgesetzt und erlassen:
 

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT TETTNANG
FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2025
 

§ 1
Haushaltsplan

 
Der kaufmännische (Doppik) Haushaltsplan 2025 wird festgesetzt

 
1. Im Ergebnisplan mit  
   
 1.1 ordentlichen Erträgen 73.076.003 €
   
 1.2 ordentlichen Aufwendungen 76.225.535 €
   
 1.3 ordentlichem Ergebnis - 3.149.532 €
   
 1.4 außerordentlichen Erträgen - €
   
 1.5 außerordentlichen Aufwendungen                   - €
   
 1.6 veranschlagtem Sonderergebnis - €
   
 1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis - 3.149.532 €
   
  

  

 

2. im Finanzplan mit  
   
 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 69.392.116 €
   
 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.486.116 €
   
 2.3 Zahlungsmittelbedarf 1.094.000 €
   
 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.156.316 €
  

          
 



S T A D T  T E T T N A N G

Ergebnisprotokoll 10.03.2025 Seite 2 von 3

 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31.032.792 €
   
 2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5) - 25.876.476

€   
 2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag(Ziff. 2.3/2.6)   - 26.970.476

€   
 2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme

      von Krediten und wirtschaftlich
      vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

 
 

25.500.000 €
   
 2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

      und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen
      für Investitionen

 
 

1.225.500 €
   
 2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9) 24.274.500 €
   
 2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand 

(Ziff. 2.7/2.10)
- 2.695.976 €

   

3. dem Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionsförderungsmaßnahmen
von (Kreditermächtigung)

16.400.000 €

4. dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von

17.845.486 €

 
 

§ 2
Kassenkreditermächtigung

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 10.000.000 €

 
 
 

§ 3
Realsteuerhebesätze

 
Die Hebesätze werden festgesetzt:
 1. für die Grundsteuer  

  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf

 
685 v.H.

  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 200 v.H.

 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge.

350 v.H.
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1. Die mittelfristige Finanzplanung wird über den Gesamtfinanzplan 

und die fünf vorgelegten Projektlisten beschlossen.
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt bei evtl. Steuermehreinnahmen 
und damit bei gesicherter Liquidität der Stadtkasse zu prüfen, ob 
alle Darlehen für das Jahr 2025 aufgenommen werden müssen.

 
3. Die Kreditermächtigungen werden mit einem Gesamtbetrag von 

16.400.000 € festgelegt.
 
4. Die Stadt Tettnang beginnt im Jahr 2025 mit einer 

Haushaltskonsolidierung. Ziel soll sein, dass im Haushalt 2027 die 
Tilgungen und zusätzlich 1.000.000 € für Investitionen aus dem 
laufenden Finanzplan erwirtschaftet werden.

 
5. Die Haushaltssatzung 2025 wird gem. § 81 Abs. 2 GemO der 

Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt und die Genehmigung zum 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nach § 87 Abs. 2 
und 5 GemO beantragt.

 
 

zu 2 Mitteilungen und Anfragen
 
• Umbau Kita Krumbach
Der Umbau gehe voran, berichtet der Ortsvorsteher. Das Dach sei schon 
drauf, nun folge der Innenausbau.
 
 
• Radweg Schwanden-Büchel
Der Radweg soll in diesem Jahr noch realisiert werden, berichtet der 
Ortsvorsteher. So sei die Aussage der zuständigen Stelle.
Eine Weiterführung des Radwegs entlang der Wangener Straße bis zum 
Kreisverkehr beim Krankenhaus werde wohl noch länger dauern, da man
sich dort noch nicht mit den Grundstückseigentümern einig sei. 
 
Ob die betroffenen Landwirte zwischen Schwanden und Büchel bereits 
über das Vorhaben informiert sind, wird aus der Mitte des Gremiums 
gefragt. Dort seien Obstanlagen. 
 
Die Planung sei fertig, antwortet der Ortsvorsteher. Der Radweg sei am 
Rand der Obstanlage geplant, so dass maximal die äußerste Baumreihe 
entfernt werden müsse. 
 

Die Mitteilungen und Anfragen wurden zur Kenntnis genommen. 
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